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Stiftervertrag  

-  für eine Zustiftung von mindestens 10.000 € - 

 

zwischen dem Stifter__________________________________________________ 
(Name, Vorname) 

  

___________________________________________________________________ 
(Adresse)                                                                                                  

 

und der Autismus-Stiftung,  
Kölnische Str. 43, 34117 Kassel. 

 

§ 1   Höhe der Zustiftung 
Der Stifter wendet der Autismus-Stiftung eine Zustiftung in Höhe von EURO___________zu. 

 

 

§ 2   Verwendung der Erträge dieses Stiftungsanteils 
a) Zwei Drittel der Erträge sollen für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 der Verfassung der Autismus-Stiftung 

nach Möglichkeit im Umfeld des unter b) genannten Begünstigten verwendet werden (s. Erläuterung). 
 

b) Die Zuwendung erfolgt unter folgender Auflage: Die Autismus-Stiftung verpflichtet sich, ein Drittel der Erträge 
aus diesem Stiftungsanteil an den Stifter/Begünstigten                                                                                               

 

(Name, Vorname) 

 

(Adresse) 

 

jährlich im Rahmen der Abschlussrechnung auf sein  

Konto ______________ (Bankleitzahl:_______________ 

bei dem Geldinstitut__________________________________ zu überweisen.  
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§ 3  Sitz im Stiftungsrat 

 Der Stifter nimmt den ihm laut Verfassung zustehenden Sitz im Stiftungsrat wahr.  

 Der Stifter überträgt seinen Sitz im Stiftungsrat auf seinen in § 4a benannten Nachfolger. 

 

 

§ 4  Nachfolge 
a. Für den Fall, dass der Stifter/Zustifter auf seine Rechte verzichtet oder stirbt, benennt der Stifter/Zustifter 

folgenden Nachfolger für die Wahrnehmung seiner Rechte gegenüber der Stiftung: 

 
(Name, Vorname) 

 
(Adresse) 

 

b. Die Benennung des Nachfolgers kann sowohl vom Stifter als auch vom Nachfolger jederzeit widerrufen werden. 

c. Nach Widerruf der Benennung oder vorzeitigem Tod des Nachfolgers kann der Stifter einen neuen Nachfolger 
benennen.  

d. Der Nachfolger kann, sobald er die Nachfolge angetreten hat, für den Fall seines Verzichtes oder Todes 
wiederum einen Nachfolger benennen.  

 

Ab diesem Zeitpunkt kann der Vorstand über die Verwendung der anteiligen Erträge verfügen. 

 

Für den besonderen Fall, dass der Begünstigte vor dem Stifter/Zustifter verstirbt, hat der Stifter/Zustifter das Recht, 
das verbleibende eine Drittel sich selbst oder einer anderen Person zukommen zu lassen. 

 

_________________________          ________________________  
(Ort, Datum)       (Ort, Datum) 

 

_________________________          ________________________       
 (Stifter)        (Stiftungsvorstand) 

 

 

 

 

 


